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Einleitung: Problemaufriss  
und Gang der Untersuchung

Die Steuergerechtigkeit lebt von  
der Besteuerungsmoral des Staates und der Steuermoral der Bürger1

Steuergerechtigkeit ist regelmäßig Gegenstand breiter öffentlicher Diskussion. 
In Bezug auf das Einkommensteuerrecht verbindet die öffentliche Wahrnehmung 
Steuergerechtigkeit vor allem mit der Höhe des Steuersatzes.

Dabei ist der „Steuersatz“ nur eines der vier Tatbestandsmerkmale2 eines gesetz
lichen Tatbestandes, der auf die Entstehung einer Steuerschuld abzielt (sogenannter 
Steuertatbestand)3. Der Steuersatz wird überhaupt nur dann relevant, wenn auch die 
drei anderen Tatbestandsmerkmale „Steuersubjekt“, „Steuerobjekt“ und „Steuer
bemessungsgrundlage“ vorhanden sind.4 Aus verfassungsrecht licher Sicht ist es da
her überraschend, dass die Steuergerechtigkeit in der öffentlichen Debatte haupt
sächlich mit dieser letzten Stufe des Steuertatbe standes verknüpft wird. Zumal ein 
progressiver Steuertarif, wie ihn auch § 32a EStG vorsieht, weder gleichheitsrecht
lich geboten noch durch das Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG vorgegeben 
ist,5 sondern ein Instrument sozialstaatlicher Umverteilung6 darstellt.

Ein gerechtes Steuersystem braucht letztlich mehr als nur einen „gerechten“ Steu
ersatz. Es setzt zunächst einmal einen – anhand auch des Grundgesetzes ermittelten – 

 1 R. Seer, § 1, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn. 3.
 2 R. Seer, § 6, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn. 27 ff.; H.-W. Bayer, Steuerlehre, Rn. 392; 
O. Beierl, Einkünftequalifikation, S. 62 f.; C. Wasmer, Zurechnung, S. 1; H. Schulz, BB 1978, 
1259 (1259 f.). Zum Teil wird die VierElementeLehre durch die eigenständigen Prüfungs
punkte räumlicher Anwendungsbereich, Zurechnung oder Steuervergünstigungen erweitert, 
zum Teil werden diese aber auch als im Rahmen eines der vier genannten Tatbestandsmerkmale 
miterfasst angesehen. Eine Kurzübersicht m. w. N. zu den verschiedenen Ansichten findet sich 
bei H.-W. Bayer, BB 1991, 517 (518 ff.).
 3 H.-W.  Bayer, Grundbegriffe des Steuerrechts, Rn.  53b. Zum Steuertatbestand siehe 
A. Hensel, Steuerrecht, S. 57; J. Lang, Steuervergünstigungen, S. 24 f. Zur Kritik am Grundsatz 
der Tatbestandsmäßigkeit siehe die Übersicht bei H. Hahn, Gesetzmäßigkeit der Besteuerung, 
S. 22 ff. m. w. N.
 4 Ausgehend vom Prinzip der Tatbestandsmäßigkeit der Besteuerung hat A. Hensel, Steuer
recht, S. 58 ff. bereits 1933 diese Unterscheidung eines Steuertatbestandes in vier Tatbestands
merkmale in seiner Untersuchung des Steuerschuldverhältnisses herausgearbeitet. Die von ihm 
verwendeten Begriffe „Steuerschuldner“, „sachliche Seite des Steuertatbestandes“, „Steuer
maßstab“ und „Steuersatz“ haben dann im Laufe der Zeit eine Wandelung hin zu den oben ge
nannten erfahren.
 5 K. Wagner, in: Blümich, EStG, § 32a Rn. 33 m. w. N.
 6 J. Hey, § 8, in: Tipke/Lang, Steuerrecht, Rn. 802.
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„Gerechtigkeitsmaßstab“ voraus, an welchem dann der gesamte Steuertatbestand 
auszurichten ist. Dabei sind die ersten beiden Tatbestandsmerkmale – namentlich 
das Steuersubjekt und das Steuerobjekt – von zentraler Bedeutung. Denn nur eine 
entsprechende Ausgestaltung von Steuersubjekt und Steuerobjekt kann die Grund
lage für ein gerechtes Steuersystem bereiten. Sind diese beiden Tatbestandsmerk
male nicht bereits entsprechend den grundgesetzlichen Vorgaben ausgestaltet, ver
mag auch der viel diskutierte Steuersatz keine Steuergerechtigkeit mehr herzustellen.

Indes genügt allein die Auswahl geeigneter Steuersubjekte und Steuerobjekte 
noch nicht, da diese Tatbestandsmerkmale nicht isoliert nebeneinander stehen, 
sondern aufeinander aufbauen.7 Um eine Steuerpflicht zu begründen, muss dem
nach eine bestimmte Beziehung – in Form der Zurechnung des sachlichen Tat
bestandes zur entsprechenden Person  – zwischen den beiden Tatbestandsmerk
malen hergestellt werden.8 Erst diese „Zurechnung“, die die Frage beantwortet, 
warum dieses Steuerobjekt gerade diesem Steuersubjekt zugeordnet wird, schafft 
eine Verbindung zwischen Steuersubjekt und Steuerobjekt und eröffnet dadurch 
die Möglichkeit zur weiteren Verwirklichung des Steuertatbestandes.

Das ausgewählte Steuersubjekt, das ausgewählte Steuerobjekt und die einfach
gesetzlich angeordnete Zurechnung prägen letztlich die gesamte Struktur des je
weiligen Steuerrechtsgebiets. Sie müssen daher jeweils einzeln, aber auch in ihrer 
Gesamtheit innerhalb des vom Grundgesetz vorgegebenen Rahmens vom Gesetz
geber ausgewählt und näher ausgestaltet werden.

Dem Verhältnis von Steuersubjekt und Steuerobjekt wird in der bisherigen  
Praxis jedoch nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei ist 
eine genaue Bestimmung dieses Verhältnisses nicht nur von theoretischer Bedeu
tung, sondern für zahlreiche einfachrechtliche Fragestellungen hilfreich, wenn 
nicht sogar erforderlich.

Dementsprechend zeigt die vorliegende Arbeit zunächst den verfassungs und 
europarechtlichen Rahmen der Ertragsbesteuerung und deren Folgen für die ge
setzliche Auswahl und Ausgestaltung des Steuersubjekts, des Steuerobjekts und 
des Verhältnisses beider Elemente zueinander auf. Im Anschluss hieran wird die 
legislative Grundentscheidung zum Verhältnis von Steuersubjekt und Steuer
objekt herausgearbeitet. Ausgangspunkt sind die §§ 1 und 2 des Einkommensteuer
gesetzes. Vertiefend sind jedoch noch verschiedene Problemkreise  – wie bei
spielsweise die Behandlung latenter Einkünfte (insbesondere stiller Reserven), 
die steuer systematische Stellung der Mitunternehmerschaft und die Wirkung der 
Gesamtrechts nachfolge auf die Steuersubjektivität  – zu beleuchten, um hieraus 
Rückschlüsse auf die legislative Grundentscheidung gewinnen und Modifikationen 
der Grundstruktur erkennen und beurteilen zu können. Die hieraus gezogenen Er

 7 Zum Stufenaufbau des Steuertatbestandes siehe H.-W. Bayer, Grundbegriffe des Steuer
rechts, Rn. 57 f.
 8 So bereits A. Hensel, Steuerrecht, S. 59.



25Einleitung: Problemaufriss und Gang der Untersuchung 

kenntnisse sollen dann zur Lösung verschiedener einkommensteuerlicher Streit
fragen – namentlich die Übertragung von Wirtschaftsgütern mit stillen Reserven 
zwischen (personenidentischen) SchwesterPersonengesell schaf ten zu Buchwerten 
und die Vererblichkeit des Verlustvortrags – genutzt werden.

Da nach geltendem Einkommensteuerrecht auch Gewinnausschüttungen von – 
dem Körperschaftsteuerregime unterliegenden – Kapitalgesellschaften die Höhe 
des Einkommensteuerobjekts beeinflussen, ist auch der Einfluss der Regelun
gen des Körperschaftsteuergesetzes auf das (einkommensteuerliche)  Verhältnis 
von Steuersubjekt und Steuerobjekt zu betrachten. Abschließend ist daher im Rah
men einer Gesamtbetrachtung von Einkommen und Körperschaftsteuersystem 
zunächst der Frage nachzugehen, ob der Gesetzgeber die Besteuerung an der na
türlichen Person ausrichtet oder aber dem Körperschaftsteuersubjekt eine vom 
Individuum getrennte Leistungsfähigkeit zuordnet. Von dieser folgerichtig wei
terzudenkenden Grundentscheidung hängt dann letztlich die Frage ab, ob Regelun
gen wie die Betriebsausgabenabzugsbeschränkung des § 3c Abs. 2 EStG und des 
§ 8b Abs. 5 KStG, die neu eingeführte Mindestbeteiligungsquote des § 8b Abs. 4 
KStG, der Untergang des Verlustvortrags nach § 8c KStG und der Ausschluss von 
der Buchwertfortführung nach § 6 Abs. 5 Satz 5 und 6 EStG noch als leistungs
fähigkeitsgerechte und folgerichtige Regelungen anzusehen sind oder aber die 
(materielle) Zuordnung eines Steuerobjekts zum zugehörigen Steuersubjekt un
genau abbilden.


